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Amtliche Bekanntmachung Nr. 11/2017 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

 

Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 

2016 (GV. NRW. S. 966), in Kraft getreten am 29. November 2016, gebe ich bekannt, dass der am 21.02.2017 

aufgestellte und am 22.02.2017 bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haus-

haltsjahr 2017 mit den dazugehörigen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens 

 

vom 21.03.2017 bis einschließlich 11.05.2017 

(bzw. bis zur Beschlussfassung im Stadtrat) 

 

während der Dienststunden im Rathaus Herzogenrath, Rathausplatz 1, Zimmer 207, zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten wird.  
 

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen können EinwohnerInnen oder Abgabepflichtige dort 
in der Zeit  
 

vom 22.03.2017 bis einschließlich 10.04.2017 

 

Einwendungen erheben. 

 

Über die Einwendungen beschließt der Stadtrat in öffentlicher Sitzung. 

 

  
Herzogenrath, den 16.03.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
 

 
 

 

 
Amtliche Bekanntmachung Nr. 12/2017 

 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 

 
 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass im Stadtgebiet Herzogenrath für das Jahr 
2017 vom 16.03.2017 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – 
LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. 2006 S. 516) wird von der Stadt Herzogenrath als örtliche Ordnungsbe-
hörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Herzogenrath vom 16.03.2017 folgende Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung erlassen: 
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§ 1 

 
Die Verkaufsstellen dürfen in 2017 in den jeweiligen Stadtteilen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr wie folgt 
geöffnet sein: 

 
 Herzogenrath-Mitte und Nordstern-Park 

 
1. Frühlingsfest, Sonntag, 02.04.2017 
2. Burgfest, Sonntag, 11.06.2017 
3. Oktoberfest, Sonntag 01.10.2017 
4. Weihnachtsmarkt, Sonntag, 17.12.2017 

 
 
             

§ 2 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb 

der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält oder in diesen Geschäftszeiten andere als die zuge-
lassenen Waren verkauft. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € 

geahndet werden. 
 
 
 

§ 3 

 
Diese Verordnung tritt am 02.04.2017 in Kraft und mit Ablauf des 17.12.2017 außer Kraft. 
 
 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. 

 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der z.Zt. gültigen 
Fassung darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung NRW gegen diese Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat die Dringlichkeitsentscheidung vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Herzogenrath, den 07.02.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde 
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Amtliche Bekanntmachung Nr. 13/2017 

 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Herzogenrath 
 
 
 

Nach § 117 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW hat die Stadt Herzogenrath zur Information der Ratsmitglieder 
und der EinwohnerInnen einen Bericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung 
zu erläutern und jährlich fortzuschreiben ist. Der Beteiligungsbericht ist dem Jahresabschluss der Gemeinde 
beizufügen, wenn kein Gesamtabschluss aufzustellen ist. 
 
Die Stadt Herzogenrath weist darauf hin, dass der Beteiligungsbericht 2016 nach  Kenntnisnahme durch den 
Stadtrat am 16.03.2017 jetzt zur Einsichtnahme für alle EinwohnerInnen im Rathaus der Stadt Herzogenrath, 
Rathausplatz 1, Zimmer 206, während der allgemeinen Öffnungszeiten ausliegt oder im Internet unter 
www.herzogenrath.de abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
Herzogenrath, den 17.03.2017 
gez.: Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 
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